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Direftton: lUnltcr

idjeint je ®ontter§tag§ uttb foftet per ©emefter gr. 3.60, per gaijr gr. 7. 20

gttferate 20 ©t§. per einfpaltige ^ßetitgexfe, bet größeren Aufträgen
entfpredjenben Oiabatt.

Jtfividj, ben 18. 190Y.

(gitt 9letn guv vccpten 3eit
erfpnrt Diet Üöibcituärtigfeit.

Uerbandswesen.

©djtoeigct'ifdjer ©enterbe»
Herein, gür bie orbentlidje
Telegiertenoerfammlung beS

f<f)weigerifc§en ©ewerbeoereinS
in St. ©alien ift ber 23. guni
unb al3 fmupttraftanbum ber»

felben bie eibgenoffifcfje iranien» uttb Unfalloerftcf)erung
itt 2lu§ficl)t genommen.

Sdjreinetnteiftetberciu Sclputjg. Borletjten Somttag
befdjloffen 30 9?leifler ber .Çwlgbrancfje itt ©djropg nacf)

2lnf)örung eine§ SReferateg non |>errn gerb. -fpergog au§
Sugertt über ,3wecf unb 3 tele beâ fcljmeiger. Säjreiner»
meifteroerbattbeS eine begügliclje BerbanbSfeftion für
Scl)wt)g unb Umgebung gu grünben.

35er ^itttbel^gätttter^SBereht BUritl) üeranftaltet Pom
23. Sluguft bis B.September auf bent Slreal ber alten
Tonl)aKe unb ber Umgebung beS StabttljeaterS eine

©artenbanauSfteÖung, bie neben ben manigfadb»ett,

gärtnerten ißflangen, Sämereien, ©ewäcpljäufer,
@r ottenanlagen, auch unter attberm ©erätfdjaften, Sitte»

ratur, ben ©artenbau betreffenb in fiel) fcfjliefsett wirb, gür
Blumenbinberei, blülfenbe Topfpflanzen, Dbft unb ®e=

müfe finb mehrtägige SpegiatauSfteöungen in gebeätem
Saume Porgefeben. ©in ißreiSgeridjt wirb über bie

Seiftungen urteilen, gür Neuheiten tönnett ©ärtner

ber gangen Schweig fidh an ber SluSftedung beteiligen,
bei ben tnbuftrieden ©egenftänben ift eine ©renge für
bie Beteiligung nicht gegogen. Tie StuSftedung foil aud)
als Borbereitung für eine nä<hftjal)ricje tweigerifchc
©artenbauauSftedung bienen unb berfprtöEjt, auf ©runb
ber fc^on eingelaufenen Slnmelbitngett eine SeljenSroür-
bigfeit gu werben.

Slnmelöeftfjettte fönnen beim fßräfibettten beS ©arten»
bauüereinS ßürich §erm S(hneiber=gürft 3üri$ IV ober
beim Slftuar £>erw Silbrecht gum Sitter, tuttelgaffc
$üricf) I begogen werben. SUS ©hreupräfibent unb aus»
ftedungStechnifcher Berater würbe $errn BooS=gegher,
Tireftor ber fantottalen ©e.oerbeausftellung ßürief) 1^94
gugegogen.

Tie ©eneraluerfamtttlmtg bed fcfguetgertfdjett ^iuttttet»
meifterberbattbed hat einftimmig ben Beitritt gutn fcljroei»

gerifcljen Baumeifteroerbanb befü)loffen uttb bas nom
Qentratoorftanb aufgeftellte 3Irbeit3reglement für fämtlicfje
BerbanbSmitglieber obligatorifcf) erfiärt.

Tie Sdjloffermeifter ber Stabt giitid) haben am
SamStag fämtlicfjen organifierten ©efellett gefünbigt.

Kattipf-ßbronik.
Tie Steiitfjaner itt Sugent befinben fiel) nun f(f)on

39 2Bocl)en im Streif. Tie greffe Slehrgaljl fjat Sugern
oerlaffen.
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f Ujmsthimgiges

der gesamten Meisterschaft

Direktion: Malter Setm-Koldwgstausen.

scheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 3.60, per Jahr Fr. 7. 20

Inserate 2V Cts. per einspaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 18. April 1NV7.

Ei« Nein zur rechten Zeit
Erspart viel Widerwärtigkeit.

liekbanazmnn.

Schweizerischer Gewerbe-
verein. Für die ordentliche
Delegiertenversammlung des

schweizerischen Gewerbevereins
in St. Gallen ist der 23. Juni
und als Haupttraktandum der-

selben die eidgenössische Kranken- und Unfallversicherung
in Aussicht genommen.

Schreinermeisterverein Schwyz. Vorletzten Sonntag
beschlossen 30 Meister der Holzbranche in Schwyz nach

Anhörung eines Referates von Herrn Ferd. Herzog aus
Luzern über Zweck und Ziele des schweizer. Schreiner-
Meisterverbandes eine bezügliche Verbandssektion für
Schwyz und Umgebung zu gründen.

Der Handelsgärtner-Verein Zürich veranstaltet Vvm
23. August bis 3. September auf dem Areal der alten
Tonhalle und der Umgebung des Stadttheaters eine

Gartenbauausstellung, die neben den manigfacheu,
gärtnerischen Pflanzen, Sämereien, Gewächshäuser,
Grottenanlagen,auch unter anderm Gerätschaften, Litte-
ratur, den Gartenbau betreffend in sich schließen wird. Für
Blumenbinderei, blühende Topfpflanzen, Obst und Ge-
müse sind mehrtägige Spezialausstellungen in gedecktem
Raume vorgesehen. Ein Preisgericht wird über die

Leistungen urteilen. Für Neuheiten können Gärtner

der ganzen Schweiz sich an der Ausstellung beteiligen,
bei den industriellen Gegenständen ist eine Grenze für
die Beteiligung nicht gezogen. Die Ausstellung soll auch
als Vorbereitung für eine nächstjährige schweizerische

Gartenbauausstellung dienen und verspricht, auf Grund
der schon eingelaufenen Anmeldungen eine Sehenswür-
digkeit zu werden.

Anmeldescheine können beim Präsidenten des Garten-
bauvereins Zürich Herrn Schneider-Fürst Zürich IV oder
beim Aktuar Herrn Albrecht zum Ritter, Kuttelgasse
Zürich I bezogen werden. Als Ehrenpräsident lind aus-
stellungstechnischer Berater wurde Herrn Boos-Jegher,
Direktor der kantonalen Gewerbeausstelluug Zürich 1894

zugezogen.
Die Generalversammlung des schweizerischen Zimmer-

meisterverbandes hat einstimmig den Beitritt zum schwei-
zerifchen Baumeisterverband beschlossen und das vom
Zentralvorstand aufgestellte Arbeitsreglement für sämtliche
Verbandsmitglieder obligatorisch erklärt.

Die Schlossermeister der Stadt Zürich haben am
Samstag sämtlichen organisierten Gesellen gekündigt.

llsmpf-edroM.
Die Steinhauer in Luzern befinden sich nun schon

39 Wochen im Streik. Die große Mehrzahl hat Luzern
verlassen.
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25cr bot 14 ^agen tu Bitrid) ituSgebrotljette Spengler*
ftreif fattn fid) oiele SBodjert lang fpuauSziehen, ba l)ie=

für bei ber geringen Qaf)f ber zu llnterftütjenben bie
nötigen bittet oorhattben finb. Pie lebtgen Spengler*
gefeilen finb abgereift. ®te SJîeifter finb jum äufjerften
Éanipfe etitfcfjloffen unb haben unter ftcl) itttb gegenüber
bem fc£)t»eigerifc£;en Merbaitbe Verpflichtungen fdjärffier
Art eingegangen. SBer oon bett VerbanbSmitgtiebern
unb oont Streife betroffenen abtrünnig wirb unb ficf)
auf eigene $auft mit ben Arbeitern oerftänbigt, f)at
$r. 500 Strafe in ben $ürct)er Spengler Verbanb,
$r. 100 in bie fdpoeizerifdje VerbanbSfaffe unb je ffr. 20
Strafe pro Stag für jebett iit ber SSBerfftatt befd)äftigten
Arbeiter ju zahlen.

Per SJîaurerftreif itt 10:(mit ift beenbet. ®ie Arbeit
ift^ am 11. April roieber aufgenommen morben. Piefer
faft mutroillig oom 3aune geriffene, brei Page anhal*
tenbe Streif brad), raie bereits gemelbet, beim ^einefcfjen
4teubau auS unb oerbreitete ficlj bann in ber fyolge rafcf)
über ade baupiätje ArbonS unb teiltoeife aud) über bie
ber Umgebung. @rft am jraeiten Streiftage befaitnen
ftdj bie AuSftänbtfchen barauf, ifjre gorberungen fc£)rift=
lid) if)rett Arbeitgebern einzureichen. @S roaren berer
fünf : 9Jtiuimai=Stunbentof)n für gelernte Maurer 60 ®ts.,
für .tpanblauger 50 (StS., für Mörtelträger (portacalce)
40 (StS. ; SamStagS neunftünbige Arbeitszeit bei zehn*
ftünbigem Soffit ; bie burd) ben Streif oerlorenen Stint*
ben füllen oon ben Prinzipaten entfdjäbigt raerben. Per
erfte Mai foil af'S gefftag gelten (gefc^ief)t fdjon länger
fo!); es follen feine Arbeiter entiaffeit raerben, raeldje
am Streife fid) beteiligten. $n einer gemeinfamen
Si^ung oon Mittraad) nachmittag ztoifchen ben tjiefigeri
S3aumei|tern unb ber Streiffommiffion tourbe, nad)bent
latere auf (Einführung eines MitttmallohneS oerzid)tet,
eine Vetffänbtgung erzielt, roeldje bantt itt einer Verfantm*

luitg ber Streifenben afjeptiert tourbe, darnach foil
alfo fiir fräftige, (eiftung§fäf)ige Maurer ein Mortnallohn
oon 55 ©tS. pro geleiftete ArbeitSftunbe feftgefieHt roer*
ben, ein fräftiger fpattblattger fott 44 ®tS. unb ein

Mörtelträger oon minbefienS 16 fahren 30 ©tS. er*

halten ; für jüngere ober alte Präger foil ber Sohn nach

Uebereinfunft reguliert werben. Pie übrigen gorberttra
gen famen aufjer Vetracht.

Per 3iiumerlenteftreif in MapperSluil ift für einmal
bamit erlebigt, baß bie Streifenben einfad) entlaffen
unb bie Arbeitswilligen in .jpauptfacf)en zu alten Vebira

gungen, bei (Erhöhung beS StunbenlofjneS auf 55 Mp.
für gelernte ArbeitSfräfte, roeiterarbeiten. (Der in Sicht
geftellte Maurerftreif hat fid; bis auf raeitereS oerzogen.

3u)ifcl)cu ben Schreinermeiftern unb ben Schreinern
itt Arbo» würben fcljon feit einiger 3eit in Vezug auf
ba§ Sohra unb AnfteIIungS=VerhältniS Unterhandlungen
gepflogen, bie nun raenigftenS zu einem Abfdjtufj geführt
haben.

Panacf) erhält oon nun an jeber gelernte, felbftänbige
Schreiner einen Stunbenlohn oon 58 Mp. (früher 54
bis 56 Mappen), gelernte Anfchläget unb Mafd)tnifien
befommen 62 Mp. (oorher 60 Mp.) Per Sohn für wenig
tüchtige Arbeiter wirb je nacf) Seiftung oon Sali zu $afi
oereinbart; jeboch foil berfelbe toentt möglich nicht unter
50 Mappen angefeilt raerben.

Pie übrigen Vebinguttgen betreffenb 3ufd)lag für
auswärtige Strbeit, Unfalloerficherung ic. finb bie nätra

liehen geblieben.

$m grofjcu bcittffhett Scl)reiiterftreif unterlagen
bie ©efeilen oollftänbig. Sie haben am PonrterS»

tag bie Arbeit zu ben Tarifen ber Arbeitgeber roieber

aufgenommen. Von bem Streif roaren aufjer Verlin
72 grofje beutfdhe Stäbte betroffen. Pie $ahl tier
Streifenben betrug in ben testen Pagen 14,000.

Munzinger & Go.* Zürich
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Der vor 14 Tagen in Zürich ansgebrvchene Spengler-
streik kann sich viele Wochen lang hinausziehen, da hie-
für bei der geringen Zahl der zu Unterstützenden die
nötigen Mittel vorhanden sind. Die ledigen Spengler-
gesellen sind abgereist. Die Meister sind zum äußersten
Kampfe entschlossen und haben unter sich und gegenüber
dem schweizerischen Verbände Verpflichtungen schärfster
Art eingegangen. Wer von den Verbandsmitgliedern
und vom Streike Betroffenen abtrünnig wird und sich

auf eigene Faust mit den Arbeitern verständigt, hat
Fr. 500 Strafe in den Zürcher Spengler-Verband,
Fr. 100 in die schweizerische Verbandskasse und je Fr. 20
Strafe pro Tag für jeden in der Werkstatt beschäftigten
Arbeiter zu zahlen.

Der Manrerstreik in Arbon ist beendet. Die Arbeit
ist am 11. April wieder aufgenommen wordein Dieser
fast mutwillig vom Zaune gerissene, drei Tage anhal-
tende Streik brach, wie bereits gemeldet, beim Heineschen
Neubau aus und verbreitete sich dann in der Folge rasch
über alle Bauplätze Arbons und teiliveise auch über die
der Umgebung. Erst am zweiten Streiktage besannen
sich die Ausständischen darauf, ihre Forderungen schrift-
lich ihren Arbeitgebern einzureichen. Es waren derer
fünf: Minimal-Stundenlohn für gelernte Maurer 60 Cts.,
für Handlanger 5V Cts., für Mörtelträger (pvrtaealei>.)
40 Cts.; Samstags neunstündige Arbeitszeit bei zehn-
ständigem Lohn; die durch den Streik verlorenen Stun-
den sollen von den Prinzipalen entschädigt werden. Der
erste Mai soll aks Festtag gelten (geschieht schon länger
so!); es sollen keine Arbeiter entlasten werden, welche
am Streike sich beteiligten. In einer gemeinsamen
Sitzung von Mittwach nachmittag zwischen den hiesigen
Baumeistern und der Streikkommission wurde, nachdem
letztere auf Einführung eines Minimallohnes verzichtet,
eine Verständigung erzielt, welche dann in einer Verfamm-

lang der Streikenden akzeptiert wurde. Darnach soll
also für kräftige, leistungsfähige Maurer ein Normallohn
von 55 Cts. pro geleistete Arbeitsstunde festgestellt wer-
den, ein kräftiger Handlanger soll 44 Cts. und ein

Mörtelträger von mindestens 16 Jahren 30 Cts. er-
halten; für jüngere oder alte Träger soll der Lohn nach

Uebereinkunft reguliert werden. Die übrigen Forderun-
gen kamen außer Betracht.

Der Zimmerleutcstreik in Napperswil ist für einmal
damit erledigt, daß die Streikenden einfach entlassen
und die Arbeitswilligen in Hauptsachen zu alten Bedin-

gungen, bei Erhöhung des Stundenlohnes auf 55 Rp.
für gelernte Arbeitskräfte, weiterarbeiten. Der in Sicht
gestellte Maurerstreik hat sich bis auf weiteres verzogen.

Zwischen den Schreinermcistern und den Schreinern
in Arbon wurden schon seit einiger Zeit in Bezug auf
das Lohn- und Anstellungs-Verhältnis Unterhandlungen
gepflogen, die nun wenigstens zu einem Abschluß geführt
haben.

Danach erhält von nun an jeder gelernte, selbständige

Schreiner einen Stundenlohn von 58 Rp. (früher 54
bis 56 Rappen), gelernte Anschläger und Maschinisten
bekommen 62 Rp. (vorher 60 Rp.) Der Lohn für wenig
tüchtige Arbeiter wird je nach Leistung von Fall zu Fall
vereinbart; jedoch soll derselbe wenn möglich nicht unter
50 Rappen angesetzt werden.

Die übrigen Bedingungen betreffend Zuschlag für
auswärtige Arbeit, Unfallversicherung ?c. sind die näm-

lichen geblieben.

Im großen deutschen Schreiuerstreik unterlagen
die Gesellen vollständig. Sie haben am Donners-

tag die Arbeit zu den Tarifen der Arbeitgeber wieder

aufgenommen. Von dem Streik waren außer Berlin
72 große deutsche Städte betroffen. Die Zahl der
Streikenden betrug in den letzten Tagen 14,000.
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